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Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität
Der Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität 2012 gibt der Berufsmaturität ein 
klaresProfil,bereitetdie LernendengezieltaufdasStudiumvorundfördertdie
überfachlichenKompetenzen.DiefünfAusrichtungenderBerufsmaturitätsind
abgestimmtaufdiewichtigstenFachhochschulbereiche:«Technik,Architektur,
Life Sciences»,«Natur,LandschaftundLebensmittel»,«WirtschaftundDienst
leistungen»,«GestaltungundKunst»und«GesundheitundSoziales».

SeitAugust2015wirdanallenBerufsmaturitätsschulendesKantonsBern 
nachkantonalenLehrplänenunterrichtet.

AnderBerufsmaturitätsschuledergibbBerufsfachschuleBernkönnendie
folgendenAusrichtungenderBerufsmaturitätbesuchtwerden:

– Technik, Architektur, Life Sciences:BM1/BM2Vollzeit/BM2Teilzeit
– Dienstleistungen:BM1/BM2Vollzeit
– Gestaltung und Kunst:BM1/BM2Vollzeit
– Gesundheit und Soziales: BM 1

ImFolgendenfindenSiewichtigeRegelungenzuIhrerAusbildunganderBerufs
maturitätsschuleund fürunsereerfolgreicheZusammenarbeitzusammengestellt.

WirwünschenIhnenvielErfolg.

Bern,12.August2024
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DerEinsatzvondigitalenGerätenistanderBMSfür
schulischeZwecke verbindlich.Eswirderwartet,
dass Sie Ihren eigenen Laptop in denUnterricht
bringen.DieLehrpersonenbestimmendenEinsatz
derGerätewährenddesUnterrichtsresp.derPrü
fungen (Offlinebetrieb, Gerät ausschalten usw.).
WährenddesUnterrichts istdieVerwendungder
digitalenGerätefürprivateZweckeuntersagt.

Informationen zu mobilen Geräten finden Sie
 unter: www.gibb.ch > Berufsmaturität > BM1 für
Lernende>AnforderungenanmobileGeräte

Beim interdisziplinären Arbeiten vernetzen Sie
verschiedene Fachbereiche miteinander. Gleich
zeitigermöglichtesIhnendenAustauschberufs
bezogener Erfahrungenmit anderen Lernenden.
DurchdasZusammenführenvonPerspektivenaus
verschiedenenFächernstelltdieserUnterrichteinen
Mehrwertsicher,derdieMöglichkeiteneinesEin
zelfachsübersteigt.

Sequenzenzuselbstorganisiertem Lernen (SOL) 
und Blended Learning (BL)fördernselbstständiges
undselbstbestimmtesArbeiten.MitSOLsindSie
für  Ihren Lernprozess, also für die Vorbereitung,
DurchführungundEvaluationeinerAufgabeverant
wortlich.ImBlendedLearningfindetderUnterricht
füreinzelneSequenzenteilweiseimFernunterricht
statt.ZielbeibeidenLernformenist,dassSiesich
nichteinzigmitInhaltenbeschäftigen,sondernauch
IhreigenesLernenbesserverstehenundsteuern
können.

DerBesucheinerBerufsmaturitätsschuleermög
lichtIhnen, IhrAllgemeinwissenzuerweiternund
neueundinteressanteThemenkennenzulernen.
Sie setzen effiziente Arbeits und Lernstrategien
ein undsindfähig,gemeinsammitanderenLernen
denfächerübergreifendeThemenundProjektezu
erarbeiten.DieseüberfachlichenKompetenzensind
nichtnurwichtigfüreinspäteresStudiumaneiner
Fachhochschule,sondernauchimberuflichenAll
tag.EntscheidendfürIhrenerfolgreichenBMAb
schlussistIhreMotivation,Offenheit,Mitarbeitund
IhrInteresseamErwerbeinerbreiterenAllgemein
bildung.

Die Berufsmaturität vermittelt Ihnen eine er
weiterteAllgemeinbildungundbereitetSieaufdas
StudiumanderFachhochschule(FH)undaufan
dereWeiterbildungenvor.AusserdemberechtigtSie
dasBerufsmaturitätszeugniszurAufnahmeprüfung
füreinweiterführendesStudiumanderPädago
gischenHochschule.EskannauchüberdiePasse
relleaneineUniversitätoderandieETHführen.

AnderBMSarbeitenSiemitverschiedenenUn
terrichtsformen,welchedenAnforderungenunserer
heutigenGesellschaftRechnungtragen.

Mit Bring your own device (BYOD) verwendenSie
imUnterricht Ihr eigenesGerät und können den
vermitteltenStoffdaherineinerIhnenbekannten
Umgebungverarbeiten.WebbasiertePlattformen
wieIliasoderOffice365gebenIhnendabeidiebe
nötigteStrukturundunterstützendenAustausch
sowohlmitdenanderenLernendenalsauchmitden
Lehrpersonen.

Lernen und Lehren an der BMS
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Lektionentafeln der lehrbegleitenden  
Berufsmaturität (BM 1)

1. Technik, Architektur, Life Sciences (TALS)
Berufsmaturität1mit4jährigerLehre Klassen:HIPR

D F E M-G M-S NW* GP WR IdPA Total BMS-Tage  
(1 Tag)

1. BMS-Jahr – 2 2 3 – 2 – – – 9 divers
2. BMS-Jahr 2 2 2 2 – 2 – – – 10 divers
3. BMS-Jahr 2 – – – 2 – 3 2 – 9 divers
4. BMS-Jahr 2 – – – 3 2 – 1 1 9 divers
Total 6 4 4 5 5 6 3 3 1 37
*NW:1.und4.JahrPhysik,2.JahrChemie

Berufsmaturität1mit3jährigerLehre Klassen:L

D F E M-G M-S NW* GP WR IdPA Total BMS-Tage  
(1 Tag + 
Zusatz-

lektionen an 
 ei nem zweiten 

Wochentag)
1. BMS-Jahr 2 2 2 3 – 2 1 – – 12 divers
2. BMS-Jahr 2 2 2 2 2 – 2 – – 12 divers
3. BMS-Jahr 2 – – – 3 4 – 3 1 13 divers
Total 6 4 4 5 5 6 3 3 1 37
*NW:1.und3.Jahrje2LektionenPhysik,3.Jahr2LektionenChemie

D = Deutsch, F = Französisch, E = Englisch, FR = Finanz- und Rechnungswesen, GP =  Geschichte und 
 Politik, IdPA = Interdisziplinäre Projekt arbeit, M = Mathematik, M-G = Mathe matik Grundlagenbereich, 
M-S = Mathematik Schwerpunktbereich, IK = Information und Kommunikation, GKK = Gestaltung,  
Kultur und Kunst, NW = Naturwissenschaften, SW = So zialwissenschaften, TU = Technik und Umwelt, 
WR = Wirtschaft und Recht, WR-E = Wirtschaft und Recht zusätz lich als Ergänzungs fach
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2. Gestaltung und Kunst (ARTE)
Berufsmaturität1mit3jährigeroder4jährigerLehre Klassen:B

D F E M GKK IK GP TU IdPA Total BMS-Tage
1. BMS-Jahr* 2 2 2 2 2 – – – – 10 Fr
2. BMS-Jahr 2 2 2 3 3 2 1 3 – 18 Do + Fr
3. BMS-Jahr 2 – – – 3 1 2 – 1 9 Fr
Total 6 4 4 5 8 3 3 3 1 37
*Bei4jährigerLehrebeginntdas1.BMSJahrmitdem2.Lehrjahr

3. Wirtschaft und Dienstleistungen / Typ Dienstleistungen (WD-D)
Berufsmaturität1mit3jährigeroder4jährigerLehre Klassen:A

D F E M FR WR WR-E GP IdPA Total BMS-Tag
1. BMS-Jahr* 2 2 2 2 – 2 – – – 10 Fr
2. BMS-Jahr 2 2 2 3 3 – 3 3 – 18 Do + Fr
3. BMS-Jahr 2 – – – 4 2 – – 1 9 Fr
Total 6 4 4 5 7 4 3 3 1 37
*Bei4jährigerLehrebeginntdas1.BMSJahrmitdem2.Lehrjahr

4. Gesundheit und Soziales (GESO) 
Berufsmaturität1mit3jährigeroder4jährigerLehre Klassen:C

D F E M SW NW* GP WR IdPA Total BMS-Tage
1. BMS-Jahr** 2 2 – 3 – 3 – 3 – 13 0,5Do+Fr
2. BMS-Jahr 2 2 2 2 3 2 – – – 13 Mi+0,5Do
3. BMS-Jahr 2 – 2 – 3 – 3 – 1 11 Mo+0,5Di
Total 6 4 4 5 6 5 3 3 1 37
*NurTypGesundheitNW:1.Jahr2LektionenBiologieund1LektionPhysik,2.Jahr2LektionenChemie
**Bei4jährigerLehrebeginntdas1.BMSJahrmitdem2.Lehrjahr
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Definitive Version nach den Weisungen und Prüfungsrichtlinien der Kantonalen  
Berufsmaturitätskommission des Kantons Bern für die Berufsmaturität vom 1. Juni 2015
GültigfürKlassenabAusbildungsbeginn2015;(Rechtsgrundlage:BMV2009)

1. BM Technik, Architektur, Life Sciences (TALS)
1.1 Erfahrungsnote
Chemie:80Lektionen
Physik:160Lektionen

– WerdenineinemSemesterzweiTeilfächerunterrichtet,gilt: 
Chemie,EingabemitZehnteln,Gewichtung½ 
Physik,EingabemitZehnteln,Gewichtung½ 
> Zeugnisnote NW auf halbe Note gerundet.

– WirdineinemSemesternureinTeilfachunterrichtet,gilt: 
NurChemie> Zeugnisnote NW auf halbe Note gerundet. 
NurPhysik> Zeugnisnote NW auf halbe Note gerundet.

Erfahrungsnote:DieErfahrungsnote(aufhalbeNotegerundet)berechnetsichausallen  
ZeugnisSemesternotenNaturwissenschaften(aufhalbeNotegerundet).

1.2 Übersicht Semestereinteilung (inKlammerAnzahlWochenlektionen)

Unterrichtsjahr BM 1 BM 1 (3 J.) BM 2 (Vollzeit) BM 2 (Teilzeit)
HIPR-Klassen L-Klassen S-Klassen Y-Klassen

1. Jahr Physik(2) Physik(2) Physik(4)und 
Chemie(2)

Physik(2)und 
Chemie*(2)

2. Jahr Chemie*(2) – – Physik(2)
4. Jahr  
(3. Jahr L-Klassen)

Physik(2) Physik(2)
Chemie(2)

– –

Erfahrungsnote, Halbe sechsSemester vierSemester zweiSemester vierSemester
Gewichtung Physik 67% 75% 50% 75%
Gewichtung Chemie 33% 25% 50% 25%
*schriftlicheAbschlussprüfungChemie

1.3 Schriftliche Prüfung
Chemie:40Minuten,max.40Punkte
Physik:80Minuten,max.80Punkte
> max. 120 Punkte, Prüfungsnote NW auf halbe Note gerundet.

1.4 Berufsmaturitätszeugnis (eidgenössischeVorgaben) 
ErfahrungsnoteNWaufhalbeNotegerundet,Gewichtung½
PrüfungsnoteNWaufhalbeNotegerundet,Gewichtung½
Fachnote NWaufhalbeNotegerundet

Berechnung und Gewichtung der Noten  
im Fach Naturwissenschaften (NW)
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2. BM Gesundheit und Soziales (GESO)
2.1 Erfahrungsnote
– WerdenineinemSemesterzweiTeilfächerunterrichtet,gilt: 

Biologie,EingabemitZehnteln,Gewichtung½ 
Physik,EingabemitZehnteln,Gewichtung½ 
> Zeugnisnote NW auf halbe Note gerundet.

– WirdineinemSemesternureinTeilfachunterrichtet,gilt: 
NurChemie> Zeugnisnote NW auf halbe Note gerundet. 

Erfahrungsnote:DieErfahrungsnote(aufhalbeNotegerundet)berechnetsichausallen  
ZeugnisSemesternotenNaturwissenschaften(aufhalbeNotegerundet).

2.2 Übersicht Semestereinteilung (inKlammerAnzahlWochenlektionen)

1. Jahr Physik*(1) Biologie* (2)
2. Jahr Chemie(2)
Gewichtung 25% 25% 50%
*schriftlicheAbschlussprüfungPhysik,Biologie

2.3 Schriftliche Prüfung
Chemie:50Minuten,max.50Punkte
Biologie:50Minuten,max.50Punkte
Physik:20Minuten,max.20Punkte
> max. 120 Punkte, Prüfungsnote NW auf halbe Note gerundet.

2.4 Berufsmaturitätszeugnis (eidgenössischeVorgaben) 
ErfahrungsnoteNWaufhalbeNotegerundet,Gewichtung½
PrüfungsnoteNWaufhalbeNotegerundet,Gewichtung½
Fachnote NWaufhalbeNotegerundet

Bern,30.November2015(angepasst:August2019)
Abteilungsleitung BMS
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1. Promotionsfächer (Grundlagen-,  
Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer)
FolgendeFächersindinjenenSemestern, in
welchen sie unterrichtet werden, promotions
relevant:

1.1 Technik,Architektur,LifeScience
Deutsch; Englisch; Französisch;Mathematik
(Grundlagen); Naturwissenschaften; Mathe
matik(Schwerpunkt);GeschichteundPolitik;
WirtschaftundRecht.

1.2 Dienstleistungen
Deutsch;Englisch;Französisch;Mathematik;
FinanzundRechnungswesen;Wirtschaftund
Recht(Schwerpunkt);GeschichteundPolitik;
WirtschaftundRecht(Ergänzung).

1.3 GestaltungundKunst
Deutsch;Englisch;Französisch;Mathematik;
Gestaltung/Kunst/Kultur; Information und
Kommunikation;GeschichteundPolitik;Tech
nikundUmwelt.

1.4 GesundheitundSoziales
Deutsch;Englisch;Französisch;Mathematik;
Sozialwissenschaften;Naturwissenschaften;
GeschichteundPolitik;WirtschaftundRecht.

2. Interdisziplinäres Arbeiten
DieNotenfürInterdisziplinäresArbeiteninden
Fächern(IDAF)zählennichtfürdiePromotion.

3. Promotion und Zeugnisnoten
3.1 AlleLernendenderBM1werdendefinitiv  

aufgenommen.
3.2 DiePromotionindasnächsteSemester 

erfolgt, wenn:
 a. dieGesamtnotemindestens4,0beträgt;
 b. dieDifferenzderungenügendenNotenzur 

 Note4,0gesamthaftdenWert2,0nicht 
 übersteigt;und

 c. nichtmehralszweiNotenunter4,0 
 erteiltwurden.

3.3 WerdieVoraussetzungennachArtikel3.2nicht
erfüllt,kannprovisorischpromoviertwerden,
jedochnureinmalwährendderganzenAus
bildung.

3.4 Lernende,dieindasletzteSemesterpromo
viertwordensind,werdenzudenBerufsmatu
ritätsprüfungenzugelassen.

Promotions- und Probenordnung BM 1

3.5 Semesterzeugnisnoten(gemässArtikel 17der
DirektionsverordnungüberdieBerufsbildung,
die Weiterbildung und die Berufsberatung
[BerDV]):

Die Zeugnisnoten werden aufgrund von
schriftlichenundmündlichenArbeitenerteilt.
Die Organisation, Durchführung und Bewertung 
vonProbenundanderenbewertetenLeistungs
nachweisenwährenddesSemesters liegt in
derKompetenzdereinzelnenFachlehrperson.
InFächernmitzweiodermehrWochenlektio
nensindgrundsätzlichmindestens3Einzel
noten,inFächernmitnureinerWochenlektion
mindestens2EinzelnotenfürdieBerechnung
derZeugnisnotezuberücksichtigen.

WerdenzwischenNotenschlussterminund
BeginndesneuenSemestersLeistungsnach
weise für das neue Semester durchgeführt,
muss dies der Klasse im Voraus schriftlich mit
geteiltwerden.

BeiAbwesenheitanlässlicheinesLeistungs
nachweiseskanndieFachlehrpersondieLer
nendebzw.denLernendenaneinemmit ihr
bzw.ihmvereinbartenTerminzueinerNach
probeaufbieten.VersäumtdieLernendebzw.
derLernendeauchdiesenTermin,sokanndie
FachlehrpersondieNote1dafürsetzen,wenn
keinArztzeugnisvorgelegtwerdenkann,und
soferndieLernendebzw.derLernendedurch
dieFachlehrpersonvorherbereitsschriftlich
überdieseSanktioninformiertwordenist.An
dernfallskanndieFachlehrpersonvonsichaus
einen zweiten Nachprobentermin festlegen,
wobeiauchderSamstagzurVerfügungsteht,
und ineinempersönlichenschriftlichenAuf
gebotdieSanktionenbeierneuterMissachtung
desTerminsfestlegen.

Arbeiten,dietrotzMahnungohnezwingen
deGründenicht ausgeführt oder nicht frist
gerecht abgegeben werden, werden mit der 
Note1bewertet.

Bern,3.August2015(angepasst:12.August2016)
Abteilungsleitung BMS
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DieVoraussetzungenfürdasBestehenderBerufs
maturitätsindinArtikel25derVerordnungüberdie
eidgenössischenBerufsmaturität(BMV)undinder
kantonalenDirektionsverordnungüberdieBerufs
bildung,dieWeiterbildungunddieBerufsberatung
(BerDV)vom6.April2006geregelt.

Für das Bestehen der Berufsmaturitätsprüfung 
zählen:
a. dieNotenindenFächerndesGrundlagen

bereichs;
b. dieNotenindenFächerndesSchwerpunkt

bereichs;
c. dieNotenindenFächerndesErgänzungs

bereichs;
d. dieNotefürdasinterdisziplinäreArbeiten.

Der Berufsmaturitätsabschluss ist bestanden, 
wenn drei Bedingungen erfüllt sind:
1. dieGesamtnotemussmindestens4,0betragen;
2. dieDifferenzderungenügendenNotenzur 

Note4,0dürfengesamthaftdenWert2,0nicht
übersteigen;und

3. esdürfenhöchstenszweiFachnoten 
ungenügendsein.

Bestehensnormen Berufsmaturität

Notenberechnung 
– DieGesamtnotedesBerufsmaturitätsabschlus

ses ist der Durchschnitt aus allen Fachnoten der 
PrüfungsfächerundderFächerohneAbschluss
prüfunginklusivederNotefürdasinterdiszipli
näreArbeiten.DieGesamtnotewirdaufeineDe
zimalstellegerundet;dabeiwerdenalleFächer
einfachgewichtet.

– IndenFächernmitAbschlussprüfungen(Grund
lagenundSchwerpunktbereich)ergibtsichdie
FachnotejezurHälfteausderPrüfungsnoteund
ausderErfahrungsnote.Siewirdaufeinehalbe
Notegerundet.

– DieBerechnungundGewichtungderNotenim
FachNaturwissenschaftenerfolgtnachdenWei
sungen und Prüfungsrichtlinien der Kantonalen 
BerufsmaturitätskommissiondesKantonsBern.

– In der schriftlichen und in der mündlichen Prü
fungwerdenganzeundhalbeNotengesetzt.Die
Prüfungsnote wird aus dem Durchschnitt der 
Notenausdermündlichenundderschriftlichen
PrüfunggebildetundaufeinehalbeNotegerun
det.Wirdnureinemündlicheodernureineschrift
liche Prüfung abgelegt, gilt die entsprechende 
NotealsPrüfungsnote.

– DieErfahrungsnoteistdasMittelallerSemester
zeugnisnotenimentsprechendenFachoderim
interdisziplinärenArbeiten.Siewirdaufeinehalbe
Notegerundet.

– DieFachnote indenFächernohneAbschluss
prüfung(Ergänzungsbereich)istdieErfahrungs
note.

– ImInterdisziplinärenArbeitenergibtsichdieNote
jezurHälfteausderNotefürdieinterdisziplinäre
ProjektarbeitundderErfahrungsnote.

– DieNotengebungerfolgtnachArtikel17derDi
rektionsverordnungüberdieBerufsbildungund
dieBerufsberatung(BerDV)vom6.April2006.

Bern,3.August2015(angepasst:12.August2016)
Abteilungsleitung BMS
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(GiltfürBildungsgängederBMabSommer2015)

A) Einbezug eines externen Sprachdiploms  
in den Berufsmaturitätsabschluss
AnderBMSgibbkanndasexterneDiplomindie
Fachnote des Berufsmaturitätsabschlusses einbe
zogenwerden.DasinderDiplomprüfungerreich
te ErgebniswirdgemässUmrechnungstabellenin
eineNoteumgerechnet,unabhängigdavon,obdas
Fremdsprachendiplomerteiltwordenistodernicht.
Dabei gilt:
– DieUmrechnungdesErgebnissesausder ex

ternen Sprachdiplomprüfung in eine Note er
folgt  gemäss demDiplomrechner der SKKBS
(https://www.skkbscsepc.ch/diplomrechner).

– Die FachnotedesBerufsmaturitätszeugnisses
entspricht dem Mittel aus der umgerechneten 
NoteausderexternenSprachdiplomprüfungund
derErfahrungsnote(=MittelallerSemesterzeug
nisnoten im entsprechenden Fach auf eine halbe 
Notegerundet).

Lernende, die an Stelle der Berufsmaturitätsprü
fung einexternesSprachdiplomanrechnenlassen
wollen, informierendiebetroffeneSprachlehrper
son.AusserdemmüssensiedasFormular«Dispen
sationFremdsprachen»miteinerKopiedesinter
nationalen Sprachdiploms, bzw. Auszugs der er
reichten Punkte bis spätestens Ende Mai ihres
BMSAbschlussjahresandieAbteilungsleitungBMS
leiten.DanachwerdennurnochGesuchebearbei
tet, beiwelchendieSprachdiplomenachEndeMai
ausgestelltwurden.

Die Abteilungsleitung prüft das Formular und
bestätigtdieDispensationmitderUnterzeichnung
undmitdemEintragderumgerechnetenPrüfungs
note.Die/derLernendeerklärtentwedermitGegen
unterschriftdasEinverständniszurPrüfungsnote
odersie/erziehtdasGesuchzurück.

Informationsblatt
Anerkennung von Sprachdiplomen im Rahmen  
der Berufsmaturitätsprüfungen

B) Dispensationen vom Fremdsprachen-
unterricht und der Abschlussprüfung  
durch den Vorweis eines anerkannten inter-
nationalen Sprachdiploms
WerbereitsvordemBesuchdesBMUnterrichts
übereinvomSBFIanerkanntesSprachdiplomver
fügtundsomitgemässArtikel15derBerufsma
turitätsverordnung (BMV)überdieerforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten im entsprechenden 
Fachverfügt,kanndurchdieSchulevomentspre
chendenUnterrichtundvonderkantonalenBehörde
von der entsprechenden Abschlussprüfung dis
pensiertwerden.ImSemesterzeugniswirdderVer
merk«dispensiert»,imBerufsmaturitätszeugnisder
Vermerk«erfüllt»angebracht.

Lernende,dieeineDispensationvomFremdspra
chenunterrichtundderAbschlussprüfungbeantra
gen wollen, müssen das Formular «Dispensation 
Fremdsprachen»miteinerKopiedesinternationa
len SprachdiplomsunmittelbarnachSchulbeginn
(spätestensbisEndeAugust)derAbteilungsleitung
unterzeichnetzustellen.DieAbteilungsleitungprüft
das Formular und bestätigt die Dispensation mit der 
Unterzeichnung.

ErgänzendeHinweise:
– Die Promotionsbestimmungen und die Beste

hensnormen für die Berufsmaturität gelten un
verändert,schwacheLeistungeninanderenFä
chernkönnennichtaufgefangenwerden.

– DieDispensationvomUnterrichterfolgtmitder
Auflage,beigewissenUnterrichtssequenzenmit
zuarbeiten(Projekte,interdisziplinäresArbeiten,
usw.).

– FürKandidatinnenundKandidaten,welchevor
demBesuch des BMUnterrichts über ein an
erkanntesSprachdiplomverfügenundsichent
scheiden,denFremdsprachenunterrichtzube
suchen, besteht dieMöglichkeit, dasErgebnis
des bestandenenSprachdiploms in eineNote
umrechnenzulassen(s.VarianteA).

https://www.skkbs-csepc.ch/diplomrechner
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Rechtsgrundlagen
BundesgesetzüberdieBerufsbildung(BBG)vom
13. Dezember2002;KantonalesGesetzüberdie
BerufsbildungunddieBerufsberatung(BerG)vom
14. Juni2005;KantonaleVerordnungüberdieBe
rufsbildungundBerufsberatung(BerV)vom9. No
vember2005;KantonaleDirektionsverordnungüber
dieBerufsbildung,dieWeiterbildungunddieBerufs
beratung(BerDVvom6.April2006);Leitfadenzum
VorgehenbeiunentschuldigtenAbsenzenander
gibb.

Grundsätzliches
DerBesuchdesUnterrichtsanderlehrbegleitenden
Berufsmaturitätsschule BM 1 und in den Kursen für 
ErweiterteAllgemeinbildung(EAKurse)istobliga
torisch.JedesFernbleibenvonLektionen,wieder
holtesZuspätkommenodervorzeitigesVerlassen
desUnterrichtsgiltalsAbsenz.

Alle Lehrpersonen führen in jeder Klasse eine
Anwesenheitskontrolle.DieAbsenzenwerdenals
«entschuldigt»oderaberals«unentschuldigt» im
Semesterzeugniseingetragen.Absenzennachdem
Notentermin werden im folgenden Semester er
fasst.

WerimUnterrichtfehlt,schmälertdiepersönli
chenErfolgschancenunderschwertdieOrganisa
tionundGestaltungdesUnterrichts.DieAbteilungs
leitungunddieLehrpersonenderBMSbestehen
deshalbaufderstriktenEinhaltungdernachstehend
aufgeführtenRegelung.EntsprechendwerdenUr
laubsgesuchevonderAbteilungsleitungBMSgrund
sätzlichrestriktivbehandelt.

Regelung Abwesenheiten in der  
lehrbegleitenden Berufsmaturität (BM 1)

A) Dispensationen  
(im Zeugnis nicht als Absenz erfasst)
DieSchulleitungkannauswichtigenGründenLer
nendeganzodervorübergehendvomBesuchein
zelnerFächeroderdesganzenUnterrichtsdispen
sieren, wenn damit das Bestehen der Berufsmaturi
tätsprüfungnichtgefährdetist.

AlsDispensationsgründegelten:
– AnerkannteDiplome 

(SprachdiplomewieDelfoderFirstCertificate)
– Überbetriebliche Kurse
– SchulinterneProgrammüberschneidungen

(Bsp.Projektwoche)
– Jugendparlament
– Schnupperlehre

B) Voraussehbare Absenzen / Urlaubsgesuche 
(im Zeugnis als Absenz erfasst)
BeivoraussehbarenAbwesenheitenimUnterricht
mussderKlassenlehrpersonfrühzeitigeinschrift
liches,vomLehrbetriebund–soferndieLernende
bzw. der Lernende noch nicht 18 Jahre alt ist  –
von  der gesetzlichenVertretung unterzeichnetes
Urlaubsgesuch in Briefform eingereicht werden.
WirddiesesGesuchbewilligt,istesjederLehrper
son mindestens 14 Tage vor Antritt des Urlaubs 
vorzuweisen. Grundsätzlich wird nur einmal pro
SchuljahreinsolcherUrlaubgewährt.

AlsUrlaubsgründegelten:
– VoraussehbaremedizinischeGründe; 

ärztlicheEingriffeundstationäreAufenthalte
– Anlässeimengstenfamiliärenundpersönlichen

UmfeldsowiereligiöseAnlässe
– VeranstaltungenderLehrbetrieberesp.des

Arbeitgebers,soferneineEinladungvorliegt
– AktiveTeilnahmeanSportoderkulturellen

Anlässen,soferneinoffiziellesAufgebotvorliegt
– TeilnahmeanLagerninLeitungsfunktion, 

soferneinAufgebotvorliegt
– Spezifische,alswichtigerkanntepersönliche

Gründe(Diskretionistzugesichert)
– Mutterschaft
– MilitärdienstlicheAufgebote
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C) Nicht voraussehbare Absenzen  
(im Zeugnis als Absenz erfasst)
Bei nicht voraussehbaren Abwesenheiten (wie
Krankheit,Unfall, Todesfall in derFamilie) ist die
Abwesenheitspätestens zwei Wochen nach Wie-
deraufnahme des Unterrichtesschriftlichzube
gründen.IstdieBegründungunzureichendoderzu
späteingereicht(d. h.wenndieEntschuldigungin
derdrittenWochenachderAbsenznichtvorliegt,
Ferienwerdennichtmitgerechnet),giltdieAbwe
senheitalsunentschuldigt.Entschuldigungenmüs
senbegründetwerdenundsindimAbsenzentool
der gibb (LEMA) zu erfassen. Die Ausbildungs
verantworlichen (ABV) und gesetzlichen Vertre
tungen (GV)werden vomAbsenzentool über die
Absenzinformiertundkönnendiesealsentschul
digtoderunentschuldigtmarkieren.ImZweifelsfall
setztsichdieLehrpersonmitdemAVBundallen
fallsGVinVerbindung.AufGrunddesGesprächs
kanndieLehrpersondieAbsenzvonentschuldigt
aufunentschuldigtsetzen.

D) Unentschuldigte Absenzen (im Zeugnis  
als Absenz erfasst) / Verwarnung / Verweis / 
Ausschluss
Unentschuldigte Absenzen führen zu einem ent
sprechendenEintragimSemesterzeugnis.

Jede unentschuldigte Absenz führt zu einer 
Verwarnung – diese wird schriftlich festgehalten, 
mitKopieandieAbteilungsleitung.Beieinerzweiten
VerwarnungimgleichenSemestererteiltdieAbtei
lungsleitung einen schriftlichen Verweis – mit Kopie 
andenLehrbetrieb–undstelltRechnungfürdie
kantonalvorgeschriebeneGebührvonCHF100.–.
NachAblaufderZahlungsfristvon30Tagengeht
dasInkassoandiezuständigeBehörde.

AlsunentschuldigteAbsenzgilt:
– WiederholteVerspätung(beimdrittenMal)
– Nichtrechtzeitigeingereichteoderinakzeptable

schriftlicheBegründungderAbsenz

Bei wiederholten unentschuldigten Absenzen in
den KursenfürErweiterteAllgemeinbildungkann
dieAbteilungsleitungderBMSdieLernendebzw.
denLernendenausdemKursausschliessen.

BeiwiederholtenunentschuldigtenAbsenzenin
derBM1wirddieAbteilungsleitunginZusammen
arbeitmitderSchulleitunggibb,demLehrbetrieb
unddenzuständigenBehördenweitererechtliche
Schritteeinleiten.

E) Dispensationen von einzelnen Lektionen  
(im Zeugnis nicht als Absenz erfasst)
Die LehrpersonenderBMSsindbefugt, einzelne
LernendebegründetfürbestimmteLektionenIhres
Facheszudispensieren,wenndiesspezifischeUn
terrichtsSituationenerfordern.DieseDispensatio
nendürfenandereFächernichttangieren.

Bern,12.August2024
Abteilungsleitung BMS
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1. Unterricht
Ein regelmässiger und vollständiger Unterrichts
besuchistdieGrundlagedesAusbildungserfolgs.
DiePflichtzumlückenlosenUnterrichtsbesuchist
zudemimBundesgesetzverankert.

Mitsprache der Lernenden
DieLehrpersonenunddieAbteilungsleitungnehmen
WünscheundAnregungenvonIhnengerneentge
gen.DieinstitutionalisierteMitsprachederLernen
denistimSchulreglementundindenentsprechen
denAusführungsbestimmungenfestgelegt.

Nachteilsausgleich
MenschenmitBehinderungkönneninderberufli
chenGrundbildungundBerufsmaturitätBenach
teiligungen erfahren, wenn ihren besonderen Be
dürfnissennichtRechnunggetragenwird.Zieldes
NachteilsausgleichsistdasVerhindernvonDiskri
minierungenunddasGewährenvonindividuellen
Anpassungen.DabeigehtesumdieKorrektureiner
unausgeglichenenSituationbeigrundsätzlichvor
handenemPotenzial.

FürInformationenbezüglichNachteilsausgleichs
wendenSiesichentwederandieKlassenlehrperson
oderdirektandieAbteilungsleitung.

Beratungsstelle und Notfälle
Die Beratungsstelle der gibb im Hauptgebäude
(Lorrainestrasse1)bietetUnterstützungundver
traulicheBeratung.SiehilftzumBeispielbeiLern
blockaden,Konflikten imLehrbetrieb, finanziellen
SorgenoderrechtlichenFragen.

Die Kontaktdaten und weitere Informationen 
sind abrufbarunter:www.gibb.ch>Organisation>
Beratungsstelle

FürmedizinischeNotfällestehtvon7bis22 Uhr
der CityNotfall offen (Bubenbergplatz 10; Nähe
Bahnhofplatz).DieoffizielleNotfallnummeristdie
144.

Schul- und Hausordnung

Zeugnisse und Kursausweise
DieZeugnissemitdenNotenfürdenPflichtunter
richtunddieFreifächerwerdennachSemesterende
denLernendenunddenLehrbetriebenzugestellt.

AllfälligeUnstimmigkeitensinddurchdieLernen
densofortderentsprechendenLehrkraftzumelden.

Rekursrecht: Siehe Rechtsmittelbelehrung im
Zeugnis.

Datenschutz
Es gilt das eidgenössische Datenschutzgesetz
(DSG):dasDSGverbietetBildundTonaufnahmen,
wenn keine Einwilligung der betroffenen Person
oderRechtfertigungsgründevorliegen.DieLehrper
sonensindverpflichtet,ihreLernendendaraufhin
zuweisenunddieseWeisungdurchzusetzen.

Bei begründetem Verdacht kann eine betroffene 
Person Klage gegen die fehlbare Person einreichen 
(Art. 28 ff.desschweizerischenZivilgesetzbuches;
ZGB)oderAnzeigegemässArt.179quaterStraf
gesetzbuch(StGB)erstatten.

DieLehrpersonensindberechtigt,störendeGe
rätewährenddesUnterrichtseinzuziehenundnach
Unterrichtsschlusswiederzurückzugeben.

2. Infrastruktur
Bibliothek / Mediathek
gibbMedia leiht verschiedeneArten vonMedien
aus:Bücher,DVDs,Zeitschriftenusw.Siestehtauch
alsArbeitsortfürLernendezurVerfügung.Eshat
ausserdemmehrereComputerarbeitsplätze.Eine
EinführungindieBenutzungerfolgtdurchdieLehr
personen.

ZurAusleihewirdder IDSBenutzungsausweis
benötigt, der kostenlos beantragt werden kann.
NähereInformationenfindenSieunter:www.gibb.ch >
Organisation>Mediathek

https://gibb.ch/organisation/beratungsstelle
https://gibb.ch/organisation/beratungsstelle
https://gibb.ch/organisation/gibb-media
https://gibb.ch/organisation/gibb-media
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Kopieren / Follow-me Printing
GehenSiesorgfältigummitdenKopiergerätenund
haltenSieauchdortOrdnung;meldenSieallfällige
FunktionsstörungenimentsprechendenSekretariat.

Mit Followme Printing stehen Ihnen in allen
GebäudenidentischeKopiergerätezurVerfügung,
welcheauchalsDruckerverwendetwerdenkönnen.
DieIdentifizierungerfolgtmiteinempersönlichen
BatchamjeweiligenGerät.

Die Abgabe der Batches erfolgt über das Ab
teilungssekretariat. BM1Lernende erhalten ihren
BatchvonderzuständigenBerufsschulabteilung.
DieAbgabeanBM1LernendevonanderenBerufs
fachschulenundanBM2Lernendeerfolgtgemäss
denWeisungenderAbteilungsleitungBMS.

Schliessfach
Im Treppenhaus des Campus gibt es Schliess
fächer.DiesesindjedochnurfürLernendederBM
GestaltungundKunstundderBM2KlassenVollzeit
vorgesehen.KlassendergestalterischenRichtung
könneneinSchliessfachindererstenSchulwoche
beantragen, die anderen ab der zweiten Schul
woche,wennesnochfreieSchliessfächergibt.

3. Verhalten in der Schulanlage
Ordnung
Wer nichtOrdnung hält,missachtet seinGegen
über –helfenSiemit,unsereSchulanlageinkl.der
Aufenthaltsräume,ToilettenundPausenplätzesau
berzuhalten!UnterstützenSiedurchIhreOrdent
lichkeitdieArbeitderHausdienstleiterunddesRei
nigungspersonals.TragenSieSorgezurgesamten
Einrichtung,zuoffenenInstallationenundzuden
schmutzempfindlichenWändenundBödeninden
GängenundSchulzimmern.

EntsorgenSieIhreAbfälleindiedafürvorgese
henenBehälter.SpuckenSiewederimHausnoch
im Freien auf den Boden; spucken ist nicht nur
unhygienisch,sonderninunsererGesellschaftun
schicklich.HaltenSiedenLärmpegelindenGängen
bewussttief –währendIhrerPausehabenandere
stundenplanbedingtUnterricht.

DieLehrpersonensindverantwortlichfür
– dasOrdnenvonTischenundStühleninden

Unterrichtszimmern
– dasVersorgenvonUnterrichtshilfen
– dieEntsorgungvonPapierundsonstigen

AbfällenindiedazuaufgestelltenBehälter
– dasReinigenderWandtafeln.

SiekönnendieseArbeitenanLernendedelegieren.
NachdemUnterrichtwerdendieUnterrichtszimmer
abgeschlossen.

Tabak-, Drogen-, Alkohol- und Kaugummikonsum
InsämtlichenRäumendergibbinklusivederMensa
imHauptgebäude und im Campus gilt ein strik
tes Rauchverbot.DasRauchenistnurimAussen
bereich gestattet. Bitte Zigarettenstummel aus
schliesslichindieAschenbecherwerfen.

DerKonsumvonDrogenundAlkoholistaufdem
gesamtenArealdergibbstrengstensuntersagt,da
zugehörtauchderKonsumvonMundtabak(Snus/
Snuff).

BeifestlichenAnlässenkönnendieAbteilungs
leitungen Ausnahmebewilligungen zum Konsum
vonalkoholischenGetränkenerteilen.

KaugummisgehörennichtindenUnterricht.Ent
sorgenSieIhremKaugummivorUnterrichtsbeginn
richtigimAbfallbehälter.

Verpflegung
SnacksundGetränkekönnenindenPauseninden
Aufenthaltszonen im Treppenhausbereich einge
nommenwerden.AlsAlternativenstehenIhnenim
CampusganzjährigdasZimmer301oderderAuf
enthalts und Essraum in der Lehrhalle zur Ver
fügung.BitteachtenSiedabeiaufdieReinhaltung
derTischeunddesBodens.TrennenSiedieAbfälle
unddeponierenSiedieseindiedafürvorgesehenen
Behälter!

IndenSchulzimmernistdieVerpflegungstrikte
untersagt.AusgenommendavonistdasTrinkenvon
MineraloderHahnenwasser;gezuckerteGetränke
jedochsindnichtgestattet.

DieMensawird von einem externen Catering
Servicebetrieben.ImRestaurantMensafivedür
fen währendderMittagszeitkeinemitgebrachten
EsswarenundGetränkekonsumiertwerden.
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SOS – Brandausbruch/Alarm
Jeder Brandausbruch ist sofort einer Lehrkraft,
dem Hausdienstleiter, dem Abteilungsleiter oder
demSekretariatzumelden.

DanebengeltendiespeziellenRegelungender
AlarmorganisationfürdenCampusbzw.dieLehr
halle.

Unfälle und Unwohlsein
FürBagatellunfällesteht imSekretariatBMSVer
bandsmaterialfürdieErsteHilfezurVerfügung.Dort
befindetsichaucheinNotbettzurLagerungvon
krankenoderverunfalltenPersonen.Schmerzmittel
sindinderNordringApothekeerhältlich.

Bei schweren Unfällen sind in erster Linie die
Lehrpersonen, ansonsten auch die Hausdienst
leiter oderdieSekretariatsleiterinzuständigfürdie
BenachrichtigungderSanitätspolizei(Tel.144).

Diebstähle 
DieSchulehaftetnichtfürDiebstähle.

Parkplätze
FahrundMotorrädersindindenentsprechendbe
zeichnetenMarkierungen abzustellen und gegen
Diebstahlzusichern.

Autos der Lernenden und der Kursteilnehme
rinnenundKursteilnehmerkönnenaufdemSchul
arealnichtparkiertwerden.

4. Sanktionen
VerstössegegendieseHausordnungwerdenvon
den Abteilungsleitungen IET oder BMSmit Ver
warnungen oder kostenpflichtigen Verweisen sank
tioniert.

Sachschäden
FürvorsätzlicheoderfahrlässigeBeschädigungen
amSchulgebäude,amMobiliar,andenInformatik
anlagen oder am Dokumentationsmaterial haften 
die Lernenden persönlich bzw. ihre gesetzlichen
Vertreter.Diegibbbehältsichzusätzlichedisziplina
rischeMassnahmensowieallfälligeStrafanzeigen
wegenSachbeschädigungvor.

5. Administration
Fundgegenstände
FundgegenständewerdenindenSekretariatenBMS
undIEToderdemHausdienstleiterabgegebenund
können dort zu den Schalteröffnungszeiten ab
geholtwerden.

Meldepflicht
JedeÄnderungwieAdressederWohngemeinde,
Adresse des Lehrbetriebes, Lehrzeitdauer oder
Lehrberufswechsel sind sofort dem Sekretariat
BMSsowiederKlassenlehrpersonzumelden.

Öffnungszeiten/Erreichbarkeit
– Sekretariatsleiterin: 

0313359494oderEMailbms@gibb.ch
– SchalterSekretariat: 

8 – 10Uhr/15 – 16Uhr
– CoAbteilungsleitungBMS: 

0313359436/39oderBüroBM011
– AbteilungsleitungStv.BMS: 

0313359437oderBüroBM011
– Mediathek:Benützunggemässspeziellem

Benützungsreglement

Bern,12.August2024
Abteilungsleitung BMS
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